
Bericht an den Nationalrat 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation 

ist zur Beratung der im Bereich der Seeschiffahrt anstehenden 

Probleme in Genf am 24. September 1987 zu ihrer 74. Tagung zusammen­

getreten. Sie hat u.a. die nachstehend angeführte internationale 

Urkunde angenommen: 

Übereinkommen (Nr. 165) über die 

Soziale Sicherhei t der Seeleute 

(Neufassung). 

Der amtliche Wortlaut der genannten internationalen Urkunde ist 

diesem Bericht angeschlossen. 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation ist gemäß 

Artikel 19 der Verfassung der lAO, BGBl.Nr.223/1949, verpflichtet, 

die von der Internationalen Arbeitskonferenz angenom~enen inter­

nationalen Urkunden den zuständigen Stellen im Hinblick auf ihre 

Verwirklichung durch die Gesetzgebung oder durch andere Maßnahmen vor­

zulegen. 

In Entsprechung dieser Vorlageverpflichtung hat der Ministprrot be­

reits in seiner Sitzung am 2. 1'13i 1990 den ihm mit dem Antrap; auf 

Kenntnisnahme vorgelegten Bericht über' die gt":;genstandlichf 

zur Kcnntnis genorn;Tlen und r)eschlosscn, ihn derll N,Jtloncdr';JL '.1..1 [' 

Kenntnisnahme vOI';:ulegen. Der' Berictlt wun)c Jcdoct: im L-ji::' 1.- f ' 

XVII. GP vorn Nationalrat nicilt mehr behandcl t. 
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Auf dem Gebiet der Sozialversicherung der Seeleute bestehen 

bereits internationale Urkunden der Internationalen Arbeits­

organisation, u.zw. das Ubereinkommen (Nr. 56) über die Kranken­

versicherung der Schiffsleute, 1936, und das Ubereinkommen 

(Nr. 70) über die Soziale Sicherheit der Schiffsleute, 1946. 

Das zuletzt genannte Ubereinkommen ist allerdings mangels aus­

reichender Ratifikationen noch nicht in Kraft getreten. Das 

nunmehr vorliegende Ubereinkommen stellt eine Neufassung der 

Ubereinkommen Nr. 56 und Nr. 70 dar und trägt den bisher im 

Bereich der Sozialen Sicherheit eingetretenen Entwicklungen 

Rechnung. 

Das Uhereinkommen sieht den sozialen Schutz der Seeleute, ein­

schließlich jener, die auf nicht die Flagge ihres Landes füh-

renden Schiffen beschäftigt sind, vor. Unter "Mitglied" 

wird jeder durch dieses Übereinkommen gebundene Mitgliedstaat 

der Internationalen Arbeitsorganisation, und unter "Gesetzge­

bung" werden alle Gesetze und Verordnungen sowie die satzungs­

mäßigen Bestimmungen auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit 

verstanden. "Seeleute" sind alle Personen, die in irgendeiner 

Eigenschaft an Bord von Seeschiffen beschäftigt sind, die der 

gewerbsmäßigen Beförderung von Fracht oder von Fahrgästen 

dienen, oder zu anderen gewerblichen Zwecken verwendet werden, 

oder ein Seeschlepper sind. Ausgenommen sind Kleinfahrzeuge 

sowie auf Segelschiffen mit oder ohne Pilfsmotoren beschäftigte 

Personen sowie Personen, die auf Fahrzeugen, wie schwimmenden 

Bohr- und Förderinseln, beschäftigt sind. Dies allerdings nur 

soweit diese Fahrzeuge nicht zur Schiffahrt verwendet werden. 

Die Entscheidung, welche Fahrzeuge oder Einrichtungen in diesem 

Sinne zu klassifizieren sind, hat die zuständige Stelle in Be­

ratung mit den maßgebenden Verbänden der Reeder und der See­

leute zu treffen. Ner als "Unterhaltsberechtigter" anzusehen 

ist, richtet sich nach der innerstaatlichen Gesetzgebung. 

Unter "Hinterbliebenen" werden jene Personen verstanden, die 
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in der Gesetzgebung, nach der Leistungen gewährt werden, als 

solche bestimmt oder anerkannt sind. Ist das Leben in häus­

licher Gemeinschaft mit der verstorbenen Person Voraussetzung 

für die Anerkennung als Hinterbliebener, so gilt dies als 

erfüllt, wenn der Unterhalt dieser Personen überwiegend von 

der verstorbenen Person bestritten wurde. "Zuständiges Mit­

glied ll ist jenes, nach dessen Gesetzgebung die betreffende 

Person Ansprüche auf Leistungen geltend machen kann. "Wohnen" 

bedeutet den gewöhnlichen Aufenthalt, IIsich aufhaltenIl den 

vorübergehenden. IIHeimschaffung" ist die Beförderung an einen 

Ort, nach dem der Seemann gemäß der innerstaatlichen Gesetz­

gebung und Praxis einen solchen Anspruch hat. "Nicht auf Bei­

trägen beruhend" sind jene Leistungen, deren Gewährung weder 

von einer unmittelbaren finanziellen Beteiligung der geschützten 

Person oder ihres Arbeitgebers noch von einer bestimmten Dauer 

der Erwerbstätigkeit abhängt. Die Ausdrücke "Flüchtling" und 

"Staatenloser" haben jene Bedeutung, wie sie in den bezugha­

benden internationalen Abkommen von 1951 und von 1954 sowie 

im Flüchtlingsprotokoll von 1967 definiert sind. 

Das Ubereinkommen gilt für alle Seeleute und gegebenenfalls 

für ihre Unterhaltsberechtigten und Hinterbliebenen. Sofern 

dies nach Beratung mit den repräsentativen Verbänden der Rp.pder 

von Fischereifahrzeugen und der Fischer olspraktikabel 

erachtet wird, hat die zuständige Stelle die Bestimmungen dieses 

Ubereinkommens auch auf die gewerbliche Seefischerei anzuwenden. 

Die Mitglieder verpflichten sich, im Falle der Ratifikation 

die Bestimmungen des Art.9 oder des Art.!! dieses Übereinkom­

mens für mindestens drei der folgenden Zweige der Sozialen 

Sicherheit zu erfüllen: 

ärztliche Betreuung; Krankengeld; Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit; Leistungen hei Alter; Leistungen 
bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; Familien­
leistungen; Leistungen bei Mutterschaft: Leistungen 
bei Invalidität: Leistungen an Hinterhliebene. 
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Die Übernahme der Bestimmungen für mindestens drei der oa. 

Zweige haben zumindest eine der folgenden Leistungen zu ent­

halten: 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit: oder bei Alter: 

oder bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten: 

oder bei Invalidität: oder an Hinterbliebene. 

Zum zeitpunkt der Ratifizierung ist anzugeben, für welche der 

oa. Zweige die Verpflichtungen nach Art.9 oder nach Art.ll 

übernommen werden, und ob für jeden einzelnen dieser Zweige 

die Mindestnormen nach Art.9 oder die höheren Normen nach 

Art.ll übernommen werden. In der Folge kann nach diesem Kri­

terium mitgeteilt werden, ob der Ratifikant Verpflichtungen 

für weitere Zweige der Sozialen Sicherheit im Umfang des Uber­

einkommens übernimmt. Ebenso kann ffiitgeteilt werden, ob bei 

bereits übernommenen Verpflichtungen jene der Mindestnormen 

durch die höheren Normen' ersetzt werden. Die so mitgeteilten 

Verpflichtungen binden den Ratifikanten vorn Zeitpunkt der Mit­

teilung an. 

Hinsichtlich jener Zweige der Sozialen Sicherheit, auf die 

sich das vorliegende Übereinkommen erstreckt, und für die das 

Mitglied eine Gesetzgebung hat, darf den Seeleuten kein schlechterer 

Schutz gewährleistet werden, als den Arb~itnehmern an Land. Die 

Systeme der Sozialen Sicherheit haben vorkehrunge~ für die Wahrung 

der Anwartschaften von Personen zu treffen, die aus dem Pflicht­

system der Sozialen Sicherheit eines Mitglieds für Seeleute aus­

geschieden sind und unter ein gleichwertiges System dieses Mit­

glieds für Arbeitnehmer an Land fallen und umgekehrt. 

Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die nach den Bestimmungen 

dieses Übereinkommens vorgesehenen Mindestleistungen für einen 

der Zweige der Sozialen Sicherheit zu übernehmen, so haben die 
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Seeleute sowie allenfalls ihre Unterhaltsberechtigten und ihre 

Hinterbliebenen, die durch die Gesetzgebung dieses Mitglieds 

geschützt sind, Anspruch auf Leistungen der Sozialen Sicher­

heit, die hinsichtlich der gedeckten Fälle, der Anspruchsvor­

aussetzungen, deren Umfang und Dauer nicht weniger günstig 

sind als jene, die in den folgenden Bestimmungen des überein­

kommens (Nr.102) über die Mindestnormen der Sozialen Sicher­

heit, 1952, für den betreffenden Zweig vorgesehen sind, u.zw. 

a) für ärztliche EetreutIDJ in den Art. 8, 10 (Abs.1, 2und3)' 11 urrl 12 (Abs.1) ; 

b) für Kr.ffiL~ld in den Art.14, 16 (i.V.m.Art.65,66 oder 67}, 17 und 18(Abs.1); 

c) für leistun;]en tei A.rteitslosigkeit in den Art. 20, 22 (i. V .m. Art. 65,66 
cx:1er 67), 23 tmd 24; 

d) für Leistungen tei Alter in den Art.26, 28 (i.V.m.Art.65,66 ü<Er 67) ,29 und 30; 

e) für Leistun;]en tei Arteitsunfallen und Eerufskrankheiten in den Art.32, 
34(Abs.1,2tmd4),35,36(i.V.m.Art.65oder66) tmd 38; 

f) für Familienleistungen in den Art.40,42,43,44 (ggf.i.V.m.Art.66) und 45; 

g) für Leist1.ln:Jen l:ei Mutterschaft in den Art. 47,49 (Abs.l, 2und3) , 50 (i. V .m. 
Art.65oder66), 51 tmd 52; 

h) für Leistun;]en rei Invalidität in den Art.54,56(i.V.m._'\rt.65,66oder67), 
57 und 58; 

i) für leistungen an Hinterbliel:ene in den Art.60,62(i.V.m.Art.65,66oder67), 
63 und 64. 

Für die Anwendung der Bestimmungen der oa. lit.a, b, c, d, 

g (in Bezug auf ärztliche Betreuung), h oder i kann ein Mit­

glied den durch eine Versicherung gewährten Schutz auch dann 

berücksichtigen, wenn diese Versicherung nach der innerstaat­

lichen Gesetzgebung für die Seeleute zwar keine Pflichtver­

sicherung ist, aber 

a) beh~rdlich überwacht oder nach vorgeschriebenen 
Normen gemeinsam von Reedern und Seeleuten ver­
waltet wird: 

b) einen namhaften Teil der Seeleute umfaßt, deren 
Verdienst denjenigen eines Facharbeiters nicht 
ühersteigt: 

cl in Verbindung mit anderen Formen des Schutzes, 
sofern dies angebr<:lcht ist, den dic:;hezliql j ehell 
Bestimmungen des O~ereinkorrunens (Nr.l02) über die 
Mindestleistungen in der Sozialen Sicherheit, 1°52, 
entspricht. 

_ h __ 
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Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die nach den Bestimmungen 

dieses Ubereinkommens vorgesehenen höheren Normen für einen 

der Zweige der Sozialen Sicherheit zu übernehmen, so dürfen 

die Ansprüche auf Leistungen der Sozialen Sicherheit in bezug 

auf die gedeckten Fälle, die Anspruchsvoraussetzungen, deren 

Umfang und Dauer nicht weniger günstig sein als diejenigen, 

die vorgesehen sind 

a) für ärztliche ~treltUI'YJ in den Art.7Iit.a, 8, 9, 13, 15, 16 und 17 
des Ubereinkamens '(Nr .130) üter ärztliche ~treuunJ und Krankengeld, 1969; 

b) für Krankengeld in den Art.7Iit.b, 18, 21 (i.V.m.Art.22,23oder24), 25 
und 26 Abs .lurrl3 des Ubereirikcmrens (Nr .130) üter ärztliche ~treutm;:J 
und Krankengeld, 1969; 

c) für Leistun;JeI1 bei Alter in den Art. 15, 17 (LV.m.Art.26,27oder28), 
18, 19 und 29Abs.1 des Utereinkcmrens (Nr.128) üter Leistun:Jen bei 
Invalidität und Alter und an Hinterblietene, 1967i 

d) für Leistl.lnJen bei Arbeitsllr'.rcillen und Berufskrankheiten in den Art.6, 
9 (Abs.2 und Abs.3(einleitender Satz», 10, 13 (i.V.m.Art.19oder20), 
14 (i.V.m.Art.19ode120) , 15Ab5.1, 16, 17, 18Abs.1und2 (i.V.m.Art.19 
oder20) und 2lAbs.1 des Ubereinkcmrens (Nr.121) üter Leistl.rrqen bei 
Arbeitsunfcillen und l?erufskrankheiten, 1964; 

e) für Leistungen bei Mutterschaft in den Art. 3 und 4 des Ubereinkcntrens 
(Nr .103) üJ:er den Mutterschutz (NeufassllrXJ), 1952; 

f) für Leistungen bei Invalidität in den Art.8, 10 (LV.m.A..rt.26,27oder28), 
11, 12, 13 und 29Abs.1 des Utereinkanrens (Nr.128) über Leistungen tei 
Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

g) für Leistungen an Hinterbliebene in den Art.21, 23 (i.V.m.Art.26,27oder28), 
24, 25 und 29Abs.1 des Ubereinkannens (Nr.128) üter LeistllrXJen bei 
Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

h) für Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Familienleistungen in jedem 
künftigen Ubereinkcmren, das hOrere ~brrren als die in Art. 9 11 t. c und f 

aufgeführten festlegt, die die Allgerreine Konferenz der lr1temationalen 
Arbeitsorganisationl~ach seinem Inkrafttreten,mitte1s eines Protokolls, 
das sie im Rahren einer besonderen, in ihre Tagesordnun:;;J aufgenarrrenen 
Seeschiffahrtsfrage angenamen hat, für die Zwecke dieses B..lchstatens 
als anwendbar anerkannt hat. 

Für die Anwendung der Bestimmungen der oa. lit.a, b, c, e (in 

bezug auf ärztliche Betreuung), f, g oder h (Leistungen l:>ei 

Arbei tslosigkei t) kann ein r-~i tglied den durch eine Versicherung 

gewährten Schutz auch dann berücksichtigen , wenn diese Ver-
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sicherung nach der innerstaatlichen Gesetzgebung für die See­

leute zwar keine Pflichtversicherung ist, aber für sie wie bei den 

Mindestleistungen die Voraussetzungen von deren lit.a und b 

gegeben sind, und in Verbindung mit anderen Formen des Schutzes 

den Bestimmungen der in diesem übereinkommen vorgesehenen 

höheren Normen entspricht. 

Die Reeder sind zu verpflichten, Seeleuten, deren Zustand ärzt­

liche Betreuung an Bord erforderlich macht, oder die deswegen 

im Hoheitsgebiet eines Drittstaates zurückgelassen werden, 

folgendes zu gewährleisten: 

a) angemessene und ausreichende ärztliche Betreuung 
bis zu ihrer Genesung oder bis zu ihrer Heimschaf­
fung, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt; 

b) Unterkunft und Verpflegung, bis sie eine geeignete 
Beschäftigung erhalten oder bis sie heimgeschafft 
werden, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt; 

c) Heimschaffung. 

Auf Grund ihres zustandes zurückgelassene Seeleute haben weiterhin 

Anspruch auf die volle Heuer (ohne Anrechnung von Prämien) vom 

Zeitpunkt ihrer Ausschiffung, bis ihnen eine geeignete Beschäf­

tigung angeboten wird oder bis sie heimgeschafft werden, oder 

bis zum Ablauf einer nach den innerstaatlichen Vorschriften 

oder durch Gesamtarbeitsvertrag festgesetzten Zeitspanne, deren 

Dauer nicht weniger als 12 Wochen betragen darf, je nachdem, 

welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Der Reeder ist ab 

dem Zeitpunkt von der 7.ahlung der Heuer befreit, ab dem die 

betreffenden Seeleute Anspruch auf Geldleistungen nach der 

Gesetzgebung des zuständigen Mitglieds haben. 

Auf Grund ihres Zustandes heimgeschaffte oder im Hoheitsgebiet 

des zuständigen Mitglieds an Land gesetzte Seeleute haben wei­

terhin Anspruch auf die volle Heuer (ohne Anrechnung von Prämien) 
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vom Zeitpunkt ihrer Heimschaffung oder Ausschiffung bis zu 

ihrer Genesung oder bis zum Ablauf einer mindestens zwölf­

wöchigen Zeitspanne, je nachdem, welches dieser Ereignisse 

zuerst eintritt. Von dieser Zeits~anne ist die Zeit abzu­

ziehen, für die Feuern gern. Art.14 dieses Ubereinkommens 

gezahlt wurden. Auch hier ist der Reeder ab dem Zeitpunkt 

von der Zahlung der Feuer befreit, ab dem die Seeleute An­

spruch auf C~ldleistungen nach der Gesetzgebung des zustän­

digen Mitglieds haben. 

Für ausländische oder Wanderseeleute gelten nachstehende Be­

stimmungen: 

Zur Vermeidung von Gesetzeskonfl ikten und deren unerwünschte 

Folgen hat für Seeleute die Gesetzgebung von nur einem Mitglied 

zu gelten. Das hat grundsätzlich jene des Landes zu sein, unter 

dessen Flagge das Schiff fährt, oder jene, in dessen Hoheitsge­

biet der Seemann seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Zugunsten 

der in Betracht kommenden Personen können die Ratifikanten ein­

vernehmlich weitere Regeln betreffend die auf Seeleute anwend­

bare Gesetzgebung bestimmen. 

Wanderseeleute, Flüchtlinge und Staatenlose haben sowohl hin­

sichtlich des Versi~herungsschutzes als auch hinsichtlich des 

Leistungsanspruches die gleichen Rechte und Pflichten wie Staats­

angehörige des Mitglieds, in dessen Hoheitsgebiet sie wohnen. 

Sind die Staatsangehörigen des betreffenden Mitglieds ohne die 

Bedingung des gewöhnlichen Aufenthalts geschützt, so gilt dies 

auch für die Wanderseeleute, Flüchtlinge und Staatenlosen. Hin­

sichtlich des Leistungsanspruches gilt dies unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit auch für die Unterhaltsberechtigten und für 

die Hinterbliebenen der Seeleute. Die Gew~hrung von nicht auf 

Beiträgen beruhenden Leistungen kann unahhängig vom Vorherge­

henden davon abhängig gemacht werden, daß der Leistungsempfänger 

bzw. der Verstorbene im Hoheitsgebiet des zuständigen Mitglieds 

durch eine bestimmte'zeit hindurch gewohnt hat. Diese Zeiten 

dürfen nicht mehr betragen, als 
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a) sechs Monate unmittelbar vor Antragsteilung im 
Falle von Leistungen bei Arbeitslosigkeit und 
von Leistungen bei Mutterschaft; 

b) fünf aufeinanderfolgende der Antragsteilung bzw. 
dem Zeitpunkt des Todes unmittelbar vorangehende 
Jahre im Falle von Leistungen hei Invalidität 
bzw. von Leistungen an Hinterbliebene; 

c) zehn Jahce zwischen dem 18. Lebensjahr und dem 
Rentenalter, wobei verlangt werden kann, daß 
fünf Jahre der Antragsteilung unmittelbar voran­
gehen, im Falle von Leistungen bei Alter. 

Die Gesetze und Verordnungen der Mitglieder über die den Reedern 

auferlegten Verpflichtungen haben den Seeleuten Gleichbehandlung 

ungeachtet ihres Wohnortes zu gewährleisten. Die Ratifikanten 

haben sich zu bemühen, zusammen mit jedem anderen interessierten 

Mitglied an Systemen für die Wahrung der Anwartschaften in bezug 

auf jeden in diesem Übereinkommen genannten 7weig der Sozialen 

Sicherheit, für den jedes dieser Mitglieder eine Gesetzgebung 

hat, und zugunsten der Personen, für die als seeleute nacheinander 

oder abwechselnd die Gesetzgebung der genannten Mitglieder galt, 

teilzunehmen. Diese Systeme für die Wahrung der Anwartschaften 

haben erforderlichenfalls die Zusammenrechnung der nach der 

Gesetzgebung der betreffenden Mitglieder zurückgelegten Ver­

sicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten für den Erwerb, 

die Wahrung oder das Wiederaufleben der Leistungsanprüche sowie 

gegebenenfalls für die Berechnung der Leistunge~ vorzusehen. 

Die Systeme für die Wahrung der Anwartsch2ften haben das Ver­

fahren für die Gewährung der Leistungen bei Invalidität, bei 

Al ter oder an Hinterbliebene sowie allenfalls die Verteilung 

der damit verbundenen Lasten zu bestimmen. Die Zahlung von 

C~ldleistungen bei Invalidität, bei Alter und an Hinterbliebene, 

von Renten auf Grund von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 

sowie von Sterbegeldern, auf die nach der Gesetzgebung des Rati­

fikanten Anspruch besteht, ist durch diesen an Em9fjnger zu ge­

v;ährleisten, die Staatsangehörige einer Vertroljspat-tej oder 
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Flüchtlinge oder Staatenlose sind. Diese Zahlungen haben un­

abhängig vom Wohnort der Empfänger und vorbehaltlich jener 

Maßnahmen zu erfolgen, die je nach Erfordernis zu diesem 

Zweck einvernehmlich zwischen den Vertragsparteien oder mit 

den betreffenden Staaten zu treffen sind. Bei nicht auf Bei­

trägen beruhenden Leistungen haben die betreffenden Mitglieder 

einvernehmlich die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen 

die Erbringung von Leistungen an außerhalb des Hoheitsgebiets 

des zuständigen Mitglieds wohnende Empfänger zu gewährleisten 

ist. Hat ein Ratifikant die Verpflichtungen aus dem tlberein­

kommen (Nr.118) über die Gleichbehandlung in der Sozialen 

Sicherheit, 1962, für einen oder mehrere der in Art.24 des 

vorliegenden tlbereinkommens genannten Zweige der Sozialen 

Sicherheit Ubernommen, nicht aber diejenigen aus dem tlberein­

kommen (Nr.157) über die Wahrung der Rechte in der Sozialen 

Sicherheit, 1982, so kann er in bezug auf jeden ~weig, für den 

er die Verpflichtungen aus dem tlbereinkommen Nr.118 übernommen 

hat, von den Bestimmungen des Art.24 des vorliegenden tlberein-
'. fl 

kommens apweüchen und statt dessen die Bestimmungen des Art. 5 
~ 

des tlbereirkommens Nr.118 anwenden. Die betreffenden Vertrags-
',: 

parteien haben sich zu bemühen, an Systemen für die Wahrung 

der nach ihrer Gesetzgebung erworbenen Leistungsansprüche in 

bezug, auf jeden der folgenden Zweige der Sozialen Sicherheit 

teilzunehmen, für den jeder Ratifikant eine auf Seeleute an­

wendbare Gesetzgebung hat, nämlich ärztliche Betreuung; Kran­

kengeld; Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

mit Ausnahm~ der Renten und Sterbegelder; Familienleistungen; 

und Leistungen bei Mutterschaft. Die Systeme haben die Erbrin­

gung dieser Leistungen an Personen zu gewährleiten, die im 

Hoheitsgebiet eines Mitglieds, nicht aber in dem des zuständigen 

Mitglieds wohnen oder sich dort aufhalten, u.zw. unter den Vor­

aussetzungen und innerhalb der Grenzen, die von den hetreffenden 

Mitgliedern einvernehmlich festzulegen sind. 

- 11 -

III-13 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 36

www.parlament.gv.at



- 11 -

Die Bestimmungen der Art.16 bis 27 dieses Ubereinkommens fin­

den auf die Fürsorge keine Anwendung. Die Mitglieder können 

durch besondere, im Rahmen der zwischen ihnen bestehenden zwei­

oder mehrseitigen Ubereinkünfte zu treffende Vereinbarungen 

von den Bestimmungen der Art.16 bis 25 und des Art.27 unte~ 

der Bedingung abweichen, daß diese die Rechte und Pflic~ten 

anderer Mitglieder nicht beeinträchtigen und den Schutz der 

ausländischen oder Wanderseeleute in Angelegenheiten der So­

zialen Sicherheit insgesamt mindestens so günstig wie die Be­

stimmungen dieses Ubereinkommens regeln. 

Im Falle der Ablehung einer Leistung oder wenn ihre Art, irr 

Umfang, ihr Betrag oder ihre Qualität strittig ist, ist jeder 

betroffenen Person das Recht einzuräumen, ein Rechtsmittel 

dagegen einzulegen. Obliegt die Verwaltung der ärztlichen Be­

treuung einer einem Parlament verantwortlichen Regierungsstelle, 

so ist jeder betroffenen Person neben dem Recht auf Einlegung 

eines Rechtsmittels auch das Recht einzuräumen, eine Beschwerde 

über die Ablehnung der ärztlichen Betreuung oder die Qualität 

der erhaltenen Betreuung der zuständigen Stelle zur Prüfung zu 

unterbreiten. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um eine rasche 

und kostengünstige Beilegung von Streitigkeiten zu gewährleisten, 

zu denen die in diesem Übereinkommen festgelegten Verpflichtungen 

des Reeders Anlaß geben können. Die Mitglieder haben die allge­

meine Verantwortung für die ordnungsgemäße Erbringung der in 

Anwendung dieses Übereinkommens vorgesehenen Leistungen zu 

übernehmen und alle hiefür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Die Mitglieder haben die allgemeine Verantwortung für dlE ein-

wandfreie Verwöltung der Einrichtungen und Dienst.e zu L::ernerimen, 

die bei der Durchführung dieses iJbere)nkof1Ul1ens mLti<Jlri<:e:;. i'-'ird 

die VerwaltuDQ nicht von einer nach Wei.su.ngen der rlehördi?rJ ti:'i­

tigen Einrlchtung oder von einer einem VarlQI:ient verunt-'''ürt-
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lichen Regierungsstelle wahrgenommen, so 

a} sind unter durch die innerstaatliche Gesetzgebung 
vorgeschriebenen Voraussetzungen Vertreter der ge­
schützten Seeleute an der Verwaltung zu beteiligen; 

b) hat die innerstaatliche Gesetzgebung gegebenenfalls 
die Mitwirkung von Vertretern der Reeder vorzusehen; 

c) kann die innerstaatliche Gesetzgebung auch die 
Mitwirkung von Vertretern der Behörden vorsehen. 

Schließlich sind die Ratifikanten verpflichtet, das Ubereinkommen 

gemäß den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeits­

organisation auf die außerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebiete 

anzuwenden, für deren internationale Beziehungen es verantwort­

lich ist. 

Von den befragten ZentralstelIen des Bundes und der Länder hat 

der überwiegende Teil erklärt, vom Wirkungsbereich dieses Uber­

einkommens nicht berührt zu sein, bzw. gegen :dessen Ratifikation 

keine Bedenken zu haben. Die Interessenvertretungen der Arbeit­

nehmer befürworten grundsätzlich die staatsvertragliche Ubernahme 

der sich ans dem Ubereinkommen ergebenden Verpflichtungen. Sie 

weisen aber darauf hin, daß eine derartige ebernahme von Verpflich­

tungen eine Adaptierung des § 3 Abs.2 lit.aASVG erforderlich machen 

würde. Die Interessenvertretungen der Arbeitgeber sprechen sich 

gegen die Ubernahme derartiger Verpflichtungen aus. 

Um eine Wiederholung der umfar.qreic~en Forderung~n des Überein­

kommens zu vermeiden, wird lediglich unter Anführung der betref­

fenden Artikel aufgezeigt, inwieweit diesen Forderungen durch 

die österr. Vorschriften bereits Rechnung getragen wird. 
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Artikel 1 enthält eine Reihe von Begriffsbestimmungen, die 

zum überwiegenden Teil in der österreichischen Rechtsordnung 

auch in dieser Bedeutung verwendet werden. Der Begriffshe­

stinunung für Hinterbliebene (Art.1:lit.e) wird jedoch durch 

die derzeit geltende Rechtslage nicht entsprochen. § 260 ASVG 

sieht einen Anspruch auf Waisenpension auch für Stiefkinder 

des Verstorbenen vor. Nach § 252 Abs.1 ASVG gelten Stiefkinder 

aber nur dann als "Hinterbliebene", wenn sie mi t dem Verstor­

benen ständig in Hausgemeinschaft gelebt haben. 

Die E€griffe ''W::)hnen'' (Atr.1 lit.g) und "sich aufhalten" (Art.1 Ilt.1:) 

stellen wegen der Natur des Beschäftigungsverh~ltnisses auf 

den Aufent~alt und nicht auf den Wohnsitz ab. Der jeweilige 

Aufenthalt ist geTäß § 67 Jurisdiktionsnorm ü1:erall dort, wo sich eine 

FBrson tat.s3chlich aufh:ilt. Diese Körperlide A.m.esenh2it verlangt auch 

§ 26 Bundesabgabenordnung für den "gewöhnlichen Aufenthalt". 

Dabei müssen die Umstände dafür sprechen, daß gewisse sach­

lich-räumliche Beziehungen zum Aufenthaltsort bestehen, d.h., 

die Anwesenheiten sollen nicht nur vorübergehend sein. 

Das in Art.1 lit.k genannte Abkommen übe~ die Rechtsstellung 

der Flüchtlinge vom 28. Juni 1951 wurde von österreich rati­

fiziert (BGBl.Nr.55/1955), ebenso das Protokoll betreffend 

die Rechtsstellung der Flüchtlinge Vom 31. Jänner 1967 (BGBl. 

Nr.78/197~). Hingegen ist Österreich nicht Vertragspartei 

des in Art.1 lit.l genannten Abkommens über die Rechtsstellung 

der Staatenlosen von 28. September 1954. 

Artikel 2 legt den persönlichen Geltungsbereich des Überein­

kommens fest, Eine Anwendung dieser Bestimmungen auf die ge­

werbliche Seefischerei ist nicht erforderlich, da dieser 

WirtschaftszHeig von Österreich derzeit nichl betrie~Jc:<, vinL 

D l e z u den f 0 1 gen den l"3e s t i mrn u n gen gen a n n tc n I'. u s [ ij h r u (, eH ' n U hc r 
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Artikel 3 nennt jene 7.weige der Sozialen Sicherheit, für die 

die Bestimmungen des Art.9 bzw. des Art.11 des vorliegenden 

Ubereinkommens für mindestens drei dieser Zweige zu erfüllen 

sind, darunter zumindest entweder Leistungen bei Arbeitslo­

sigkeit: oder Leistungen bei Alter: oder Leistungen bei Ar­

beitsunfällen und Berufskrankheiten: oder Leistungen bei In­

validität: oder Leistungen an Pinterbliebene. 

Art und Ausmaß der Erfüllung von Artikel 3 ergibt sich aus 

den Ausführungen zu den Art.9 und 11. 

Erklärungen aus Anlaß oder als Folge einer allfälligen Rati­

fikation, wie sie in den Artikeln 4 bis 6 vorgesehen sind, 

sind derzeit nicht abzugeben. 

Die auf Gr~nd der österreichischen Rechtslage versicherten 

Seeleute unterliegen dem allgemeinen System für Dienstnehmer 

nach dem ASVG. Der ihnen hiedurch im Bereich der Sozialver­

sicherung im Sinne der Artikel 7 und 8 eingeräumte Schutz 

unterscheidet sicp daher nicht von jenem der Arbeitnehmer 

an Land. Das System der Sozialversicherung ist für Seeleute 

und für Arbeitnehmer an Land ident. Daher können sich aus dem 

in Artikel 8 angesprochenen Wechsel der Beschäftigung keine 

Probleme ergeben. Gleiches gilt im Bereich der Arbeitslosen­

versicherung, dö nach § 1 Abs.1 AIVG alle jen~ in Beschäfti­

gung stehenden Dienstnehmer für den Fall der Arbeitslosig­

keit versichert sind, soweit sie in der Krankenversicherung 

auf Grund gesetzlicher Vorschriften pflichtversichert oder 

selbstversichert sind. § 5 Abs.4 Familienlastenausgleichs­

qp.setz 1967 sieht einen Ansorucr auf Familienheihilfe für 

Kinder, die sich st~ndig im Ausland aufhalten, in jenen Fällen 

vor, in denen die Gegenseitigkeit durch Staatsverträge ver­

bürgt ist. 
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Zu Artikel 9: Österreich hat folgende der in dessen lit.a 

bis i genannten Teile des angeführten übereinkommens (Nr.102) 

über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit ratifiziert 

(BGBI.Nr.33/1~70) und erfüllt in diesem Ausmaß die Forderungen 

von Artikel 3: 

a) ärztliche Betreuung (Teil II) 

b) Leistungen bei Arbeitslosigkeit (Teil IV) 

d) Leistungen bei Alter (Teil V) 

!f) Familienleistungen (Teil VII) 

g) Leistungen bei Mutterschaft (Teil VIII) 

Hinsichtlich der von Österreich nicht ratifizierten Teile des 

übereinkommens Nr.102 ist festzuhalten, daß derzeit lediglich 

die im zusanunenhang mit der Leistung "Krankengeld" (Teil 111 

des Ubere~nkommens Nr.l02) zitierten Bestimmungen erfüllt sind. 

Die sich aus den Teilen VI (Leistungen bei Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten),IX (Leistungen bei Invalidität) und 

X (Leistungen an Hinterbliebene) des Ubereiny.ommens Nr.l02 

ergebenden Verpflichtungen werden von Österreich derzeit 

nicht erfüllt. 

Die nach Artikel 10 eröffnete Möglichkeit, in bezug auf be­

stimmte in Art.9 angeführte Leistungen den durch eine andere 

als eine Pflicht versicherung gewährten Schutz unter bestimmten 

Voraussetzungen zu berücksichtigen, ist ohne Belang, da diese 

Zweige der Sozialen Sicherheit im Rahmen von Pflichtversich­

erungen geregelt sind. 

Artikel 11 eröffnet die Möglichkeit, sich zu höheren Standards 

der nationalen Systeme der Sozialen Sicherheit zu verpflichten. 

Diese höheren Standards werden derzeit in folgenden Zweigen 

erfüllt: 

- 16 -

III-13 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 15 von 36

www.parlament.gv.at



- 16 -

a) ärztliche Betreuung: Österreich hat das Oberein­
kommen (Nr.130) über ärztliche Betreuung und Kran­
kengeld zwar nicht ratifiziert, erfüllt aber auf 
Grund der derzeit geltenden Rechtslage dessen 
Artikel 7 lit.a, 8, 9, 13, 15, 16 und 17; 

c) Leistungen bei Alter:Österreich hat Teil 111 des 
Ubereinkommens (Nr.128) über Leistungen bei Inva­
lidität und Alter und an Hinterbliebene ratifiziert 
(BGBl.Nr.34/1970); 

e) Leistungen bei Mutterschaft: Österreich hat das 
Obereinkommen (Nr.103) über den Mutterschutz 
(Neufassung) ratifiziert (RGB1.Nr.31/1970). 

Die in den lit.b, d, fund g angeführten Zweige werden hin­

sichtlich der höheren Standards derzeit nicht erfüllt. Weiters 

eröffnet lit.h dieses Artikels die Möglichkeit, sich in bezug 

auf bestimmte Leistungen zu in künftigen Obereinkommen der 

lAO festzulegenden höheren Normen zu verpflichten. Der öster­

reichische Gesetzgeber hat es aber bereits mehLfach abgelehnt, 

seiner vollen Entscheidungsfreiheit auf sozialpolitischem Ge­

biet durch die Obernar~e staatsvertraglicher Verpflichtungen, 

insbesondere künftiger und in ihrem Ausmaß nicht a~sehbarer 

Verpflichtungen, schon im voraus Grenzen zu setzen. 

Di~ nach Artikel 12 eröffnete Möglichkeit, in bezug auf bestimmte 

in Art.11 angeführte Leistungen den durch eine andere als 

eine Pflichtversicherung gewährten Schutz unter bestimmten 

Voraussetzungen zu berücksichtigen, ist ohne Belang, da diese 

Zweige der Sozialen Sicherheit im Rahmen von Pflichtversich­

erungen geregelt sind. 

nie dem Reeder nach Artikel 13 aufzuerlegenden Verpflichtungen 

finden ihre Deckung im derzeit geltenden Kollektivvertrag 

KV 210/1987, sowie im Vierten Buch des Handelsgesetzbuches(HGB), 

GBlÖ Nr.86/1939. Nach § 13 Ziff.1 KV 210/1Q87 haben wegen 

Vrankheit oder Arbeitsunfall abmusternde Besatzungsmitgli~der 

Anspruch auf ärztliche Behandlung (einschließlich Behandlung 
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in einem Krankenhaus) auf Kosten der Reederei, solange eine 

solche Behandlung erforderlich ist. Nach § 13 ziff.4 lit.a 

sublit.bb KV 210/1987 steht dem Arheitnehmer Anspruch auf 

Heimbeförderung auf Kosten des Arbeitgebers im Falle seiner 

Abmusterung wegen unverschuldeter Krankheit oder Verletzung 

zu. In den Fällen, in denen Arbeitnehmern ein Anspruch auf 

Heimbeförderung zusteht, ist der Arbeitgeber nach § 13 Ziff.4 

lit.d KV 210/1987 verpflichtet, die Aufenthaltskosten der an 

Land befindlichen Arbeitnehmer bis zum zeitpunkt ihrer Heim­

beförderung zu decken. 

§ 553 des Handelsgesetzbuches, GBIÖ Nr.86/1939, enthält Rege­

lungen über Art und Umfang der dem Schiffer, d.i. nach § 511 

leg.cit. der Schiffsführer bzw. der Kapitän, zustehenden Kran­

kenfürsorge und der damit in Zusammenhang stehenden Verpflich­

tungen des Reeders. So ist der Reeder insbesondere verpflichtet, 

die Kosten der Verpflegung und Hellilbehandlung (Krankenfürsorge) 

zu tragen, solange der Schiffer sich an Bord oder auf einer 

durch den Dienst veranlaßten Reise befindet, wenn der Schiffer 

nach Antritt des Dienstes wegen einer Krankheit oder Verletzung 

der Heilbehandlung bedarf oder arbeitsunfähig wird. Die Kran­

kenfürsorge umfaßt die Verpflegung des Kranken und die Heil­

behandlung; zur Heilbehandlung gehört die ärztliche Behandlung 

sowie die Versorgung mit Arznei und den gebräuchlichen Heil­

mitteln, die an Bord des Schiffes vorhanden sein müssen oder 

während des Aufenthaltes in einem Hafen zu beschaffen sind. 

Ein wegen Krankheit oder Verletzung im Ausland zurückgeblie­

bener Schiffer kann mit seiner Einwilligung und der des be­

handelnden Arztes in sein Heimatland überführt werden (§ 5S3 

Abs.5 PGB i.d.F. des Seeschiffahrtsgesetzes, BGBl.Nr.174/1981). 

Nach § 34 Seeschiffahrtsgesetz sind durch Verordnung u.a. 

Vorschriften über die Ausrüstung der Seeschiffe und ir.rer 
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Rettungsboote mit Arznei- und anderen Hilfmitteln der Kran­

kenfürsorge zu erlassen, um den an Bord von österreichischen 

Seeschiffen befindlichen Personen im Krankheitsfall zu helfen. 

Die Vorschriften über die Krankenfürsorge an Bord finden sich 

in Teil E (§§ 44 bis 58) der Seeschiffahrts-Verordnung, BGBI. 

Nr.189/1981. 

Die Artikel 14 und 15 sind auf Grund der Bestimmungen des 

§ 13 Ziff.1 KV 210/1987 erfüllt. Danach hat ein Seemann, der 

wegen Krankheit oder Unfall abgemustert oder in einem Hafen 

an Land zurückgelassen wird, zunächst Anspruch auf Fortzah­

lung seiner Heuer, ~is er auf Kosten der Reederei nach seinem 

Heimatort oder dem ursprünglichen Anmusterungsort (die Wahl 

des Ortes hat der Seemann zu treffen) zurückbefördert worden 

ist, und danach Anspruch auf Fortzahlung seiner Heuer für 

eine Höchstdauer von 84 Tagen (d.s. 12 Wochen) bei Vorlage 

der erforderliche Krankenbescheinigungen. 

Nach den Bestimmungen der Artikel 16 bis 18 sollen für See­

leute geltende Rechtsvorschriften grundsätzlich nach dem 

Kriterium des Flaggenstaates oder des Wohnortstaates (Art. 

17 lit.b) festgelegt werden. Dabei sind Seeleute~ die Staats­

angehörige eines anderen ratifizierenden Mitgliedstaates sind, 

oder als Flüchtlinge oder Staatenlose in dessen Gebiet wohnen, 

sowohl hinsichtlich des Versicherungsschutzes als auch des 

Leistungsanspruches den eigenen Staatsangehörigen gleichzu­

stellen. 

Nach den für die österreichische Sozialversicherung geltenden 

Vorschriften sind nur österreichische Staatsangehörige, die 

der Besatzung eines die österreichische Flagge führenden See­

schiffes angehören, versichert (§ 3 Abs.2 lit.a ' ASVG). Den 
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österreichischen Staatsangehörigen sind dabei die Staatsan­

gehörigen jener Staaten, mit denen Österreich ein Abkommen 

über Soziale Sicherheit geschlossen hat, gleichgestellt. Ein 

umfassender Versicherungsschutz für Staatsangehörige möglicher 

anderer das vorliegende Ubereinkommen ratifizierender Mit­

gliedstaaten ist derzeit nicht gegeben. 

Im Bereich der Arb:ütslosenversicrerung l-aJ::en auf den die österreichiscre 

Flagge fiil'.renden Seeschiffen reschäftigte.t ausländiscren Seeleute in 

gleicrer Weise wie Inländer Anspruch auf ArbeitslosenunterstütZUIX]. Die 

Gewähnmg der anschließenden lbtstandshilfe ist jedoc11 an die österrei­

chiscre Staatsbirg=rschaft geknüpft. Die diestezü;Jlichen Ausnahrerege~'1 

lungen tetreffen nur einen kleinen Personenkreis (z. B. rurger von Staaten, 

mit OOnen ein Abkamen üt:er Arbeitslosenversicherun;J testeht, ~lcres 

sich auch auf die lbtstarrlshilfe tezieht; Flüchtlin;re unter restimnten 

Voraussetzungen; Personen mit einem dauernden Aufenthalt im 

derzeitigen Staatsgebiet der Republik Österreich ab 1.1.1930). 

Darüberhinaus wurden mit Verordnung des Bundesministers für 

Arbeit und Soziales vom 20. Juli l Q 8Q, BGBl.Nr.387, Personen. 

die nicht die bsterreichische St2atsbürge~schaft besitze~, für 

die jedoch im Zeitpunkt der Geltendmachung der Notstandshilfe 

ein gültiger Befreiungsschein nach den Bestimmungen des Aus­

länderbeschäftigungsgesetzes ausgestellt ist, nach Erschö­

pfung eines Anspruches auf Arbeitslosengeld Z~l Bezug der 

Notstandshilfe für die Ansprucrsdauer von 39 \\'ochen oder zurr. 

Bezug der Sondernotstandshilfe für die Anspruchsdauer gemäß 

§ 39 Ahs.1 ALVG ab 1. August 1089 zugelassen. 

Eine über diese Ausnahmen hinausgehende generelle und völlige 

Gleichstellung ausländischer Arbeitnehmer, d.s. im vorliegenden 

Fall ausländische Seeleute, mit Inländern hinsichtlich des An­

spruches auf Notstandshilfe ist noch nicht absehbar. 
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Bei Artikel 19 ist auf die Definition der "nicht auf Bei­

trägen beruhenden" Leistungen nach Art.1 lit.j sowie auf 

die in Art.3 genannten Zweige der Sozialen Sicherheit zu 

achten. Alle diese Leistungen sind aber nach den österrei­

chischen Vorschriften solche, die auf Beiträgen beruhen. 

Artikel 20 ist erfüllt. Die bezughabenden Bestimmungen des 

Kollektivvertrages KV 210/1987 sowie die zu Art.13 angeführ­

ten gesetzliche Bestimmungen gelten unabhängig vom Wohnort 

des Seemanns. 

Artikel 21 ist ebenfalls erfüllt. Wenn auch noch kein spezi­

elles Abkommen über Soziale Sicherheit von Österreich geschlos­

sen wurde, das lediglich die Wahrung der Anwartschaften von 

Seeleuten sicherstellen soll, so deckt das Netz der von Öster­

reich im Interesse aller Wanderarbeitnehmer bisher geschlos­

senen 22 bilateralen und 2 multilateralen Abkommen über So­

ziale Sicherheit nahezu alle west- und südeuropäischen Staaten 

sowie Israel, Kanada und die Philippinen. 

Die Erfüllung der Artikel 22 und 23 ergibt sich aus der Berück­

sichtigung der darin angesprochenen Grundsätze in allen von 

Österreich geschlossenen Abkommen über Soziale Sicherheit. 

Artikel 24 ist nicht erfüllt. Die generelle Zahlung von Geld­

leistungen unabhängig vom Wohnort des Empfängers ist nur in 

den Fällen gegeben, in denen ein zwischenstaatliches Abkommen 

über Soziale Sicherheit bzw. eine Verordnung zur Wahrung der 

Gegenseitigkeit besteht, oder wenn der Versicherungsträger 

dem Auslandsäufenthalt zugestimmt hat. In allen übrigen Fällen 

ruhen die genannten Geldleistungen solange sich der Empfänger 

im Ausland aufhält (§ 8q Abs.l Ziff.3 ASVG). 
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Artikel 25 geht für den österreichischen Rechtsbereich ins 

Leere, da nach den österreichischen Vorschriften alle vom 

Ubereinkommen umfaßten Leistungen auf Beiträgen beruhen. 

Österreich hat keines der in Artikel 26 genannten Uberein­

kommen, nämlich weder das Ubereinkommen Nr.118 noch das Uber­

einkommen Nr.157 ratifiziert. 

Artikel 27 ist nur in dem Ausmaß erfüllt, als die von Öster­

reich geschlossenen Abkommen über Soziale Sicherheit dies 

vorsehen. Die im Pereich der Arbeitslosenversicherung 

geschlossenen Abkommen sehen einen derartigen Leistungs­

export nicht vor. 

Artikel 28 hält fest, daß Teil IV des vorliegenden Uberein­

kommens auf die Fürsorge keine Anwendung findet. 

Besondere Vereinbarungen nach Artikel 29 mußten noch nicht 

getroffen werden. 

Artikel 30 ist durch das im Arbeits- und Soziölg2richtsgesetz 

(ASGG), durch das im Arbeitslosenversicherungsgesetz, sowie 

subsidiär durch das im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 

vorgesehene Rechtsmittelverf~hren erfüllt. 

Artikel 31 hat für den österreichischen Rechtsbereich keine 

Bedeutung, da die Verwaltung der ärztlichen Betreuung den im 

Rahmen der Selbstverwaltung eingerichteten autonomen Sozial­

versicherungsträgern obliegt. 

Artikel 32 ist in bezug auf die rasche Beilegung von Strei­

tigkeiten durch § 39 ASGG erfüllt, wonach in Arbeits- und 

Sozial rechtssachen ein besonders beschleunigtes Verfahren 
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vorgesehen ist. Auch hinsichtlich der Kostengünstigkeit kann 

dieser Artikel als erfüllt angesehen werden, da sich in Ar­

beitsrechtssachen die Parteien vor den Gerichten 1. Instanz 

nicht vertreten lassen müssen (§ 3q Abs.3 ASC~), und der ' Erlag 

eines Kostenvorschusses zur Deckung der mit der Aufnahme eines 

Beweises verbundenen Kosten nicht anzuordnen ist (§ 3~ Abs.5 

ASGG). Weiters enthält das Gerichtsgebührengesetz, BGBI.Nr. 

501/1984, eine Befreiung vom Erlag von Gerichtsgebühren für 

Verfahren (einschließlich Mahnklagen und gerichtliche Aufkün­

digungen) vor einern Arbeitsgericht bei einern Wert des Streit­

gegenstandes bis öS 6.000,-- in allen drei Instanzen (TP 1, 

2 und 3, Anrn.8 bzw.5). 

Die Erfüllung von Artikel 33 richtet sich nach dem Ausmaß der 

Erfüllung der übrigen Eestirnmungen dieses übereinkommens. 

Artikel 34 ist erfüllt. Die hier geforderte allgemeine Verant­

wortung ergibt sich für den Bereich der Sozialversicherung aus 

den §§ 448 ff ASVG, für den Bereich der Familienleistungen aus 

den §§ 39 ff Familienlastenausgleichsgesetz 1967, und für den 

Bereich der Arbeitslosenversicherung aus den §§ 60 ff AlVG. 

Artikel 35 ist erfüllt. Im Bereich der Sozialversicherung beruht 

die Verwaltung auf den Grundsätzen der Selbstverwaltung und wird 

durch autonome Versicherungsträger durchgeführt (§§ 419 ff ASVG) . 

Die Organe der Versicherungsträgel werden aus Vertretern der 

Versicherten und aus Vertretern ihrer Dienstgeber gebildet, 

wobei diese Vertreter von den öffentlich-rechtlichen Interessen­

vertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber entsendet werden. 

Artikel 36 bestimmt, daß die Ubereinkommen (Nr.56) über die 

Krankenversicherung der Schiffsleute, 1936, und (Nr.70) über 

die Soziale Sicherheit der Schiffsleute, 1946, durch das vor­

liegende Ubereinkommen neu gefaßt werden. 
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Österreich hat die genannten Uberinkommen nicht ratifiziert. 

Diese beiden Ubereinkommen können ab dem Zeitpunkt, ab dem 

das vorliegende Übereinkommen in Kraft getreten ist, nicht 

mehr ratifiziert werden (Art.18 Abs.l lit.b des Übereinkommens 

Nr.56 bzw. Art.17 Abs.l lit.b des Übereinkommens Nr.70). 

Artikel 39 ist gegenstandslos, da Österreich keine aUßerhalb 

seines derzeitigen Staatsgebietes gelegenen Territorien be­

sitzt, für deren internationale Beziehungen es verantwortlich 

ist. 

Die Artikel 37, 38 und 40 bis 45 enthalten die allen Überein­

kommen der Internationalen Arbeitsorganisation gemeinsamen 

Schlußartikel. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß Österreich zwar in der 

Lage ist, den Mindestanforderungen des Art.3 des vorliegenden 

Ubereinkommens zu entsprechen, da es für die Zweige ärztliche 

Betreuung; Krankengeld; Leistungen bei Arbeitslosigkeit; Leis­

tungen bei Alter; Familienleistungen; und Leistungen bei 

Mutterschaft die nach dessen Art.9 geforderten Mindestleis­

tungen erfüllt, und sich darüberhinaus hinsichtlich der 

Zweige ärztliche Betreuung; Leistungen bei Alter; und Leis­

tungen bei Mutterschaft auch zu den höheren No~en des'Art.ll 

verpflichten kann. Zur Frage der Ratifikation sind allerdings 

auch die übrigen Forderungen des Übereinkommens in gleicher 

Weise wie die Art.3, 9 und 11 zur Beurteilung heranzuziehen. 

Aus deren Gesamtzusammenhalt ergibt sich, daß einige dieser 

Forderungen mit der österr. Rechtslage nicht bzw. nicht zur 

Gänze in Einklang stehen. Dies gilt z.B. für die im Überein­

kommen verwendeten Begriffshestimmungen für "Binterbliebene" I 

"wohnen" und "sich aufhalten". Österreich ist auch nicht Ver­

tragspartei des Abkommens über die Reclltsstellung der Staaten­

losen vom 28. September 1~54. 
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Weiters kann den Forderungen des Ubereinkommens im Hinblick 

auf § 3 Abs.2 lit.a ASVG nicht voll entsprochen werden, da ein 

umfassender Versicherungsschutz für Angehörige jener Staaten, 

mit denen Österreich noch kein Abkommen über Soziale Sicherheit 

geschlossen hat, nicht gegeben ist. Besonders deutlich wird 

dies im Zweig Arbeitslosenversicherung hinsichtlich der im An­

schluß an die Erschöpfung des Arbeitslosengeldbezuges einsetzende 

Notstandshilfe. Diese ist trotz der bisher lediglich einen kleinen 

Personenkreis betreffenden Ausnahmeregelungen (z.B. Bürger"von 

Staaten, mit denen ein Abkamen über Arbeitslosenversicherung besteht, das 

sich auch auf die tbtstandshilfe bezieht; Flüchtlinge unter bestinrnten Vor­

aussetzungen; Personen mit einem dauernden Aufentl"alt im derzeitigen staats­

gebiet der Republik österreich ab 1.1.1930) praktisch Inländern vorbel"alten. 

Die Zulassung von Befreiungsscheinbesitzern zum Bezug der Not­

standshilfe ab 1. August 1989 ist zwar ein erster Schritt zur 

Erfüllung dieser Forderung des Ubereinkommens, ändert aber das 

Problem nicht wesentlich. 

Ein weiteres wesentliches Ratifikationshindernis betrifft die 

Forderung von dessen Art. 24. Die hier vorgesehene Verpflich­

tung zum weltweiten Leistungsexport würde die Aufhebung der 

Ruhensbestimmung bei Auslandsaufenthalt (§ 89 ASVG) voraus­

setzen. Die österr. Versicherungsträger machen nach Prüfung 

des Einzelfalles von der ihnen in § 89 ASVG eingeräumten Mög­

lichkeit der Zustimmung zum Auslandsaufenthalt Gebra~ch. Trotz­

dem kann im Hinblick auf die bestehende wirtschaftliche und 

finanzielle Lage und deren nicht vorhersehbarer Weiterentwick­

lung einer generellen Aufhebung der Ruhensbestimmungen bei Aus­

landsaufenthalt nicht näher getreten werden. Die im wesentlichen 

gleichlautende Bestimmung in Art.9 Abs.l des Übereinkommens 

(Nr.1S7) über die \-.Tahrung der Rechte in der Sozialen Sicherheit 

stellte auch eines der hauptsächlichen Hindernisse gegen dessen 

Ratifizierung dar (111-36 der Beilagen zu den Stenographischen 

Protokollen des Nationalrates, XVI. GP)_ 
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Ein gleichartiges Ratifikationshindernis ergibt sich aus Art.27 

hinsichtlich der Zweige Familienleistungen und Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit. Der in Art.27 letzter Satz empfohlene Leis­

tungsexport in das Wohnsitzland widerspricht den bisherigen in 

den Abkommen über Soziale Sicherheit festgelegten Grundsätzen. 

Schließlich ist die Erfüllung einzelner Bestimmungen des vor­

liegenden übereinkommens von der Aufnahme und allenfalls einem 

positiven Abschluß bilateraler bzw. multilateraler Verhandlungen 

auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit abhängig. 

Somi t sind zum gegenwärtigen zeitpunkt die Voraussetzungen für 

eine Ratifikation des vorliegenden übereinkommens nicht gegeben. 

Die ~undesregierung pat in der Sitzung des Ministerrates vom 
/; f ~-e ~~u.,-- (,-Z/L A~71 (J d ' ht "b d Üb ' k •••.•••.•.•• -. • • • • . • • • • • en Berl.c u er as erel.n ommen 

Nr.165 zur Kenntnis genommen und beschlossen, den angeschlos­

senen Bericht dem Nationalrat zur Kenntisnahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

A n t rag , 

der Nationalrat wolle den Bericht über das Übereinkommen (Nr.165) 

über die Soziale Si~herheit der Seeleute (Neufassung) zur 

Kenntnis nehmen. 
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INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 

Übereinkommen 165 

ÜBEREINKOMl\1EN ÜBER DIE SOZIALE SICHERHEIT DER SEELEUTE 
(NEUFASSUNG) 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation , 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberu­

fen wurde und am 24. September 1987 zu ihrer vierundsiebzigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend den sozialen 
Schutz der Seeleute, einschließlich jener auf Schiffen, die nicht die Flagge 
ihres Landes führen, eine Frage, die den dritten Gegenstand ihrer Tages­
ordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Überein­
kommens zur Neufassung des Ubereink9mmens über die Krankenversiche­
rung der Schiffsleute, 1936, und des Ubereinkommens über die Soziale 
Sicherheit der Schiffsleute, 1946, erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 9. Oktober 1987, das folgende Übereinkom­
men an, das als Übereinkommen über die Soziale Sicherheit der Seeleute (Neu­
fassung), 1987, bezeichnet wird. 

TEIL I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

In diesem Übereinkommen 
a) bedeutet der Ausdruck "Mitglied" jedes durch das Übereinkommen gebun­

dene ~,litglied der Internationalen Arbeitsorganisation ; 
b) umfaßt der Ausdruck "Gesetzgebung" alle Gesetze und Verordnungen sowie 

die satzungsmäßigen Bestimmungen auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit ; 
c) bedeutet der Ausdruck "Seeleute" Personen, die in irgendeiner Eigenschaft an 

Bord eines Seeschiffes beschäftigt sind, das der gewerbsmäßigen Beförderung 
von Fracht oder von Fahrgästen dient, zu anderen gewerblichen Zwecken 
verwendet wird oder ein Seeschlepper ist, mit Ausnahme von Personen, die 
beschäftigt sind auf 

i) Kleinfahrzeugen, einschließlich Segelschiffen mit oder ohne Hilfs­
motoren; 

ii) Fahrzeugen wie schwimmenden Bohr- und Förderinseln, soweit sie nicht 
zur Schiffahrt verwendet werden; 

die Entscheidung, weIche Fahrzeuge und Einrichtungen unter die Bestimmun­
gen der Unterabsätze i) und ii) fallen, ist von der zuständigen Stelle jedes 
t-.litglieds in Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Reeder und der 
Seeleute zu treffen; 

d) ist der Ausdruck "Unterhaltsberechtigte" im Sinne der innerstaatlichen 
Gesetzgebung zu verstehen; 

e) bedeutet der Ausdruck "Hinterbliebene" die Personen, die in der Gesetz­
gebung, nach der Leistungen gewährt werden, als solche bestimmt oder 
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anerkannt sind ~ werden nach diesel Gesetzgebung Personen nur unter der 
Voraussetzung als Hinterbliebene bestimmt oder anerkannt, daß sie mit dem 
Verstorbenen in häuslicher Gemeinschaft gelr,bt haben, so gilt diese Voraus­
setzung als erfüllt, wenn der Unterhalt dieser Personen überwiegend vom 
Verstorbenen bestritten worden ist; 

f) bedeutet der Ausdruck "L.uständiges Mitglied" das Mitglied, nach dessen 
Gesetzgebung di"e betreffende Person eir.en Anspruch auf Leistungen geltend 
machen kann; 

g) bedeutet der Ausdruck "wohnen" den gewöhnlichen Aufenthalt; 
h) bedeutet der Ausdruck "sich aufhalten" den vorübergehenden Aufenthalt; 
i) bedeutet der Ausdruck "Heimschaffung" die Beförderung an einen Ort, nach 

dem der Seemann gemäß den auf ihn anwendbaren Gesetzen und Verordnun­
gen oder Gesamtarbeitsver~rägen einen Anspruch auf Rückbeförderung hat ~ 

j) bezieht sich der Ausdruck "nicht auf Beiträgen beruhend" auf Leistungen, 
deren Gewährung weder von einer unmittelbaren finanziellen Beteiligung der 
geschützten Personen oder ihres Arbeitgebers noch von einer bestimmten 
Dauer der Erwerbstätigkeit abhängt; 

k) hat der Ausdruck "Flüchtling" die gleiche Bedeutung wie in Artikel 1 des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 und in 
Artikel 1 Absatz 2 des Protokolls betreffend die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 31. Januar 1967; 

l) hat der Ausdruck "Staatenloser" die gleiche Bedeutung wie in Artikel 1 des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 
1954. 

Artikel 2 

1. Das Übereinkommen gilt für alle Seeleute und gegebenenfalls für ihre 
Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen. 

2. Die zuständige Stelle hat die Bestimmungen dieses Übereinkommens, 
soweit sie dies nach Beratung mit den repräsentativen Verbänden der Reeder von 
Fischereifahrzeugen und der Fischer als praktisch möglich erachtet, auf die 
gewerbliche Seefischerei anzuwenden. 

Artikel 3 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Bestimmungen des Artikels 9 oder des 
Artikels 11 für mindestens drei der folgenden Zweige der Sozialen Sicherheit zu 
erfüllen: 
a) ärztliche Betreuung; 
b) Krankengeld; 
c) Leistungen bei Arbeitslosigkeit; 
d) Leistungen bei Alter; 
e) Leistungen bei Arbeitsunfällen und Eerufskrankheiten; 
f) Familienleistungen ; 
g) Leistungen bei Mutterschaft; 
h) Leistungen bei Invalidität; 
i) Leistungen an Hinterbliebene; 
darunter mindestens einer der in den Buchstaben c), d), e), h) und i) genannten 
Zweige. 
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Artikel 4 

Jedes Mitglied hat zum Zeitpunkt seiner Ratifizierung anzugeben, für welche 
der in Artikel 3 genannten Zweige es die Verpflichtullgen des Artikels 9 oder des 
Artikels 11 übernimmt, und hat für jeden der genannten Zweige gesondert anzuge­
ben, ob es sich verpflichtet, die Mindestnormen des Artikels 9 oder die höheren 
Normen des Artikels 11 auf diesen Zweig anzuwenden. 

Artikel 5 

Jedes Mitglied kann in der Folge dem Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes mitteilen, daß es mit Wirkung vom Zeitpunkt der Mitteilung an die 
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen für einen oder mehrere der in 
Artikel 3 genannten Zweige übernimmt, die es zum Zeitpunkt seiner Ratifizierung 
nicht bereits angegeben hatte, wobei es für jeden dieser Zweige gesondert anzu­
geben hat, ob es sich verpflichtet, die Mindestnormen des Artikels 9 oder die 
höheren Normen des Artikels 11 auf diesen Zweig anzuwenden. 

Artikel 6 

Ein Mitglied kann in der Folge durch eine Mitteilung an den Generaldirektor 
des Internationalen Arbeitsamtes, die vom Zeitpunkt der Mitteilung an wirksam 
wird, die Anwendung der Bestimmungen des Artikels 9 durch diejenige der 
Bestimmungen des Artikels 11 für jeden Zweig ersetzen, für den es die Verpflich­
tungen aus dem Übereinkommen übernommen hat. 

TEIL 11. GEWÄHRLEISTETER SCHUTZ 

Allgemeine Normen 

Artikel 7 

Die Gesetzgebung jedes Mitglieds hat Seeleuten, auf die die Gesetzgebung 
dieses Mitglieds anwendbar ist, in bezug auf jeden der in Artikel 3 genannten 
Zweige der Sozialen Sicherheit, für den es eine Gesetzgebung hat, einen nicht 
weniger günstigen Schutz durch die Soziale Sicherheit als den Arbeitnehmern an 
Land zu gewährleisten. 

Artikel 8 

Die beteiligten Systeme haben Vorkehrungen für die Wahrung der Anwart­
schaften von Personen zu treffen, die aus dem Pflichtsystem der Sozialen Sicher­
heit eines Mitglieds für Seeleute ausgeschieden sind und unter ein gkichwertiges 
System dieses Mitglieds für Arbeitnehmer an Land fallen oder umgekehrt. 

Mindestnormen 

Artikel 9 

Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die Bestimmungen dieses Artikels auf einen 
der Zweige der Sozialen Sicherheit anzuwenden, so haben die Seeleute sowie 
gegebenenfalls ihre Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen, die durch 
die Gesetzgebung dieses Mitglieds geschützt sind, Anspruch auf Leistungen der 
Sozialen Sicherheit, die in bezug auf die gedeckten Fälle, die Anspruchsvorausset­
zungen, ihren Umfang und ihre Dauer nicht weniger günstig sind als diejenigen, 
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die in den folgenden Bestimmungen des Übereinkommens über Soziale Sicherheit 
(Mindestnormen), 1952, für den betreffenden Zweig vorgesehen sind, nämlich: 
a) für ärztliche Betreuung in den Artikeln 8, 10 (Absätze 1, 2 und 3), 11 und 12 

(Absatz 1); 
b) für Krankengeld in den Artikeln 14, 16 (in Verbindung mit Artikel 65, 66 oder 

67), 17 und 18 (Absatz 1) ~ 

c) für Leistungen bei Arbeitslosigkeit in den Artikeln 20, 22 (in Verbindung mit 
Artikel 65, 66 oder 67), 23 und 24; 

d) für Leistungen bei Alter in den Artikeln 26, 28 (in Verbindung mit Artikel 65, 
66 oder 67), 29 und 30 ~ 

e) für Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in den Artikeln 32, 
34 (Absätze 1, 2 und 4),35,36 (in Verbindung mit Artikel 65 oder 66) und 38; 

f) für Familienleistungen in den Artikeln 40, 42, 43, 44 (gegebenenfalls in Verbin­
dung mit Artikel 66) und 45 ; 

g) für Leistungen bei Mutterschaft in den Artikeln 47, 49 (Absätze 1, 2 und 3), 50 
(in Verbindung mit Artikel 65 oder 66), 51 und 52 ~ 

h) für Leistungen bei Invalidität in den Artikeln 54, 56 (in Verbindung mit Arti­
kel 65, 66 oder 67), 57 und 58; 

i) für Leistungen an Hinterbliebene in den Artikeln 60, 62 (in Verbindung mit 
Artikel 65, 66 oder 67), 63 und 64. 

Artikel 10 

Für die Anwendung der Bestimmungen der Buchstaben a), b), cl, d), g) (in 
bezug auf ärztliche Betreuung), h) oder i) des Artikels 9 kann ein Mitglied den 
durch eine Versicherung gewährten Schutz auch dann berücksichtigen, wenn diese 
Versicherung nach der innerstaatlichen Gesetzgebung für die Seeleute zwar keine 
Pflichtversicherung ist, aber 
a) behördlich überwacht oder nach vorgeschriebenen Normen gemeinsam von 

Reedern und Seeleuten verwaltet wird ~ 
b) einen namhaften Teil der Seeleute umfaßt, deren Verdienst denjenigen eines 

Facharbeiters nicht übersteigt; 
c) in Verbindung mit anderen Formen des .. Schutzes, sofern dies angebracht ist, 

den diesbezüglichen Bestimmungen des Ubereinkommens über Soziale Sicher­
heit (Mindestnormen), 1952, entspricht. 

Höhere Normen 

Artikel 11 

Hat sich ein Mitglied verpflichtet, die Bestimmungen dieses Artikels auf einen 
der Zweige der Sozialen Sicherheit anzuwenden, so haben die Seeleute sowie 
gegebenenfalls ihre Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen, die durch 
die Gesetzgebung dieses Mitglieds geschützt sind, Anspruch auf Leistungen der 
Sozialen Sicherheit, die in bezug auf die gedeckten Fälle, die Anspruchsvorausset­
zungen, ihren Umfang und ihre Dauer nicht weniger günstig sind als diejenigen, 
die vorgesehen sind 
a) für ärztliche Betreuung in den Artikeln 7 Buchstabe a), 8, 9, 13, 15, 16 und 17 

des Ubereinkommens über ärztliche Betreuung und Krankengeld, 1969; 
b) für Krankengeld in den Artikeln 7 Buchstabe b), 18, 21 (in Verbindung mit 

Artikel 22, 23 oder 24), 25 und 26 (Absätze 1 und 3) des Übereinkommens 
über ärztliche Betreuung und Krankengeld, 1969; 
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c) für Leisllmgen bei Alter in den Artikeln 15, 17 (in Verbindung mit Artikel 26, 
27 oder 28), 18, 19 und 29 (Absatz 1) des Übereinkommens über Leistungen 
bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

d) für Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in den Artikeln 6, 9 
(Absatz 2 und Absatz 3 (einleitender Satz», 10, 13 (in Verbindung mit Arti­
kel 19 oder 20), 14 (in Verbindung mit Artikel 19 oder 20), 15 (Absatz 1), 16, 
17, 18 (AbsätL:e 1 und 2) (in Verbindung mit Artikel 19 oder 20) und 21 (Ab­
satz 1) des Übereinkommens über Leistungen bei Arbeitsunfällen und Be­
rufskrankheiten, 1964; 

e) für Leistungen bei Mutterschaft in den Artikeln 3 und 4 des Übereinkommens 
über den Mutterschutz (Neufassung), 1952; 

f) für Leistungen bei In validität in den Artikeln 8, 10 (in Verbindung mit Arti­
kel 26, 27 oder 28). 11, 12, 13 und 29 (Absatz 1) des Übereinkommens über 
Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

g) für Leistungen an Hinterbliebene in den Artikeln 21, 23 (in Verbindung mit 
Artikel 26, 27 oder 28), 24, 25 und 29 (Absatz 1) des Übereinkommens über 
Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 1967; 

h) ~~r Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Fanzilienleistungen in jedem künftigen 
Ubereinkommen, das höhere Normen als die in Artikel 9 Buchstaben c) und f) 
aufgeführten festlegt, die die Allgemeine Konferenz der Internationalen Ar­
beitsorganisation, nach seinem Inkrafttreten, mittels eines Protokolls, das sie 
im Rahmen einer besonderen, in ihre Tagesordnung aufgenommenen See­
schiffahrtsfrage angenommen hat, für die Zwecke dieses Buchstabens als 
anwendbar anerkannt hat. 

Artikel 12 

Für die Anwendung der Bestimmungen der Buchstaben a), b), c), e) (in bezug 
auf ärztliche Betreuung), f), g) oder h) (Leistungen bei Arbeitslosigkeit) des 
Artikels 11 kann ein Mitglied den durch eine Versicherung gewährten Schutz auch 
dann berücksichtigen, wenn diese Versicherung nach der innerstaatlichen Gesetz­
gebung für die Seeleute zwar keine Pflichtversicherung ist, aber 
a) behördlich überwacht oder nach vorgeschriebenen Normen gemeinsam von 

Reedern und Seeleuten verwaltet wird; 
b) einen namhaften Teil der Seeleute umfaßt, deren Verdienst denjenigen eines 

Facharbeiters nicht übersteigt; 
c) in Verbindung mit anderen Formen des Schutzes, sofern dies angebracht ist, 

den Bestimmungen der in den vorstehenden Buchstaben des Artikels 11 
ern'ähnten Übereinkommen entspricht. 

TFIL Ill. VERPFLICHTUNGEN DES REEDERS 

Artikel 13 

Der Reeder ist zu verpflichten, Seeleuten, deren Zustand ärztliche Betreuung 
an Bord erforderlich macht oder die auf Grund ihres Zustandes im Hoheitsgebiet 
eines anderen Staates als des zuständigen Mitglieds zurückgelassen werden, fol­
gendes zu gewährleisten: 
a) angemessene und ausreichende ärztliche Betreuung bis zu ihrer Genesung 

oder bis zu ihrer Heimschaffung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst 
eintritt ; 
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b) Unterkunft und Verpflegung, bis sie eine geeignete Beschäftigung erhalten 
können oder bis sie heimgeschafft werden, je nachdem, welches dieser Ereig­
nisse zuerst eintritt ; 

c) Heimschaffung. 
Artikel 14 

Seeleute, die auf Grund ihres Zustandes im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates als des zuständigen Mitglieds zurückgelassen werden, haben weiterhin 
Anspruch auf die volle Heuer (ohne Anrechnung von Prämien) vom Zeitpunkt 
ihrer Ausschiffung, bis ihnen eine geeignete Beschäftigung angeboten wird oder 
bis sie heimgeschafft werden oder bis zum Ablauf einer durch die innerstaatlichen 
Gesetze oder Verordnungen dieses Mitglieds oder durch Gesamtarbeitsvertrag 
festgesetzten Zeitspanne, deren Dauer nicht weniger als zwölf Wochen betragen 
darf, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Von dem Zeitpunkt an, 
ab dem die betreffenden Seeleute Anspruch auf Geldleistungen nach der Gesetz­
gebung des zuständigen Mitglieds haben, ist der Reeder nicht mehr zur Zahlung 
der Heuer verpflichtet. 

Artikel 15 

Seeleute, die auf Grund ihres Zustandes heimgeschafft oder im Hoheitsgebiet 
des zuständigen Mitglieds an Land gesetzt werden, haben weiterhin Anspruch auf 
die volle Heuer (ohne Anrechnung von Prämien) vom Zeitpunkt ihrer Heimschaf­
fung oder Ausschiffung bis zu ihrer Genesung oder bis zum Ablauf einer durch die 
innerstaatlichen Gesetze oder Verordnungen dieses Mitglieds oder durch Gesamt­
arbeitsvertrag festgesetzten Zeitspanne, deren Dauer nicht weniger als zwölf 
Wochen betragen darf, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Die 
Zeit, in der Heuern auf Grund von Artikel 14 gezahlt wurden, ist von dieser 
Zeitspanne abzuziehen. Von dem Zeitpunkt an, ab dem die betreffenden Seeleute 
Anspruch auf Geldleistungen nach der Gesetzgebung des zuständigen Mitglieds 
haben, ist der Reeder nicht mehr zur Zahlung der Heuer verpflichtet. 

TEIL IV. SCHUTZ DER AUSLÄNDISCHEN ODER W ANDERSEELEUTE 

Artikel 16 

Die folgenden Bestimmungen finden Anwendung auf Seeleute, für die die 
Gesetzgebung eines oder mehrerer Mitglieder gilt oder galt, sowie gegebenenfalls 
auf ihre Unterhaltsberechtigten und ihre Hinterbliebenen, in bezug auf jeden in 
Artikel 3 genannten Zweig der Sozialen Sicherheit, für den solche Mitglieder eine 
auf Seeleute anwendbare Gesetzgebung haben. 

Artikel 17 

Um Gesetzeskonflikte und die unerwünschten Folgen zu vermeiden, die sich 
für die betreffenden Personen entweder infolge mangelnden Schutzes oder infolge 
des ungerechtfertigten Zusammentreffens von Beiträgen oder sonstigen Verbind­
lichkeiten oder von Leistungen ergeben könnten, ist die auf die Seeleute anwend­
bare Gesetzgebung von den betreffenden Mitgliedern wie folgt zu bestimmen: 
a) für Seeleute hat die Gesetzgebung nur eines Mitglieds zu gelten; 
b) diese Gesetzgebung hat grundSätzlich 

- die Gesetzgebung des Mitglieds zu sein, unter dessen Flagge das Schiff fährt, 
oder 
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- die Gesetzgebung des Mitglieds, in dessen Hoheitsgebiet der Seemann 
wohnt; 

c) unbeschadet der Bestimmungen in den vorstehenden Unterabsätzen können 
die betreffenden Mitglieder zugunsten der in Betracht kommenden Personen 
einvernehmlich weitere Regeln betreffend die auf Seeleute anwendbare 
Gesetzgebung bestimmen. 

Artikel 18 

Seeleute, für die die Gesetzgebung eines Mitglieds gilt und die Staatsange­
hörige eines anderen Mitglieds sind oder als Flüchtlinge oder Staatenlose im Ho­
heitsgebiet eines Mitglieds wohnen, haben sowohl hinsichtlich des Versicherungs­
schutzes als auch hinsichtlich des Leistungsanspruchs die gleichen Rechte und 
Pflichten nach dieser Gesetzgebung wie die Staatsangehörigen des erstgenannten 
Mitglieds. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten, ohne daß daran die 
Bedingung geknüpft wird, daß sie im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitglieds 
wohnen, wenn seine Staatsangehörigen ohne eine solche Bedingung geschützt 
sind. Das gleiche gilt hinsichtlich des Leistungsanspruchs gegebenenfalls für die 
Unterhaltsberechtigten der Seeleute und für ihre Hinterbliebenen, unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit. 

Artikel 19 

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 18 kann die Gewährung von 
nicht auf Beiträgen beruhenden Leistungen davon abhängig gemacht werden, daß 
der Empfänger oder, im Falle von Leistungen an Hinterbliebene, daß der Verstor­
bene im Hoheitsgebiet des zuständigen Mitglieds während eines Zeitraums 
gewohnt hat, der höchstens festgesetzt werden darf auf 
a) sechs Monate unmittelbar vor der AntragsteIlung im Falle von Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit und von Leistungen bei Mutterschaft; 
b) fünf aufeinanderfolgende, der AntragsteIlung beziehungsweise dem Zeitpunkt 

des Todes unmittelbar vorangehende Jahre im Falle von Leistungen bei Invali­
dität beziehungsweise von Leistungen an Hinterbliebene; 

c) zehn Jahre zwischen dem 18. Lebensjahr und dem Rentenalter, wobei verlangt 
werden kann, daß fünf Jahre der Antragstellung unmittelbar vorangingen, im 
Falle von Leistungen bei Alter. 

Artikel 20 

Die Gesetze und Verordnungen jedes Mitglieds über die in den Artikeln 13 bis 
15 festgelegten Verpflichtungen des Reeders haben den Seeleuten Gleichbehand­
lung ungeachtet ihres Wohnorts zu gewährleisten. 

Artikel 21 

Jedes Mitglied hat sich zu bemühen, zusammen mit jedem anderen interessier­
ten Mitglied an Systemen für die Wahrung der Anwartschaften in bezug auf jeden 
in Artikel 3 genannten Zweig der Sozialen Sicherheit, für den jedes dieser Mitglie­
der eine Gesetzgebung hat, und zugunsten der Personen, für die als Seeleute 
nacheinander oder abwechselnd die Gesetzgebung der genannten Mitglieder galt, 
teilzunehmen. 

Artikel 22 

Die in Artikel 21 genannten Systeme für die Wahrung der Anwartschaften 
haben, soweit erforderlich, die Zusammenrechnung der nach der Gesetzgebung 
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der betreffenden Mitglieder gegebenenfalls zurückgelegten Versicherungs-, Be­
schäftigungs- oder Wohnzeiten für den Erwerb, die Wahrung oder das Wiederauf­
leben der Leistungsansprüche sowie gegebenenfalls für die Berechnung der Lei­
stungen vorzusehen. 

Artikel 23 

Die in Artikel 21 genannten Systeme für die Wahrung der Anwartschaften 
haben das Verfahren für die Gewährung der Leistungen bei Invalidität, bei Alter 
oder an Hinterbliebene sowie gegebenenfalls die Verteilung der damit verbunde­
nen Lasten zu bestimmen. 

Artikel 24 

Jedes Mitglied hat die Zahlung von Geldleistungen bei Invalidität, bei Alter 
und an Hinterbliebene, von Renten auf Grund von Arbeitsunfällen und Berufs­
krankheiten sowie von Sterbegeldern, auf die nach seiner Gesetzgebung Anspruch 
besteht, an Empfänger zu gewährleisten, die Staatsangehörige eines Mitglieds 
oder Flüchtlinge oder Staatenlose sind, unabhängig von ihrem Wohnort, vorbe­
haltlich der Maßnahmen, die erforderlichenfalls zu diesem Zweck einvernehmlich 
zwischen den Mitgliedern oder mit den betreffenden Staaten' zu treffen sind. 

Artikel 25 

Bei nicht auf Beiträgen beruhenden Leistungen haben die betreffenden Mit­
glieder ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 24 einvernehmlich die Voraus­
setzungen zu bestimmen, unter denen die Erbringung dieser Leistungen an Emp­
fänger zu gewährleisten ist, die außerhalb des Hoheitsgebiets des zuständigen 
Mitglieds wohnen. 

Artikel 26 

Ein Mitglied, das die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die 
Gleichbehandlung (Soziale Sicherheit), 1962, für einen oder mehrere der Zweige 
der Sozialen Sicherheit übernommen hat, auf die in Artikel 24 Bezug genommen 
wird, aber nicht diejenigen aus dem Übereinkommen über die Wahrung der 
Rechte in der Sozialen Sicherheit, 1982, kann in bezug auf jeden Zweig, für den es 
die Verpflichtungen aus dem erstgenannten Übereinkommen übernommen hat, 
von den Bestimmungen des Artikels 24 abweichen und statt dessen die Bestim­
mungen des Artikels 5 des genannten Übereinkommens anwenden. 

Artikel 27 

Die betreffenden Mitglieder haben sich zu bemühen, an Systemen für die 
Wahrung der nach ihrer Gesetzgebung erworbenen Leistungsansprüche in bezug 
auf jeden der folgenden Zweige der Sozialen Sicherheit teilzunehmen, für den 
jedes dieser Mitglieder' eine auf Seeleute anwendbare Gesetzgebung hat: ärztliche 
Betreuung, Krankengeld, Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Leistungen bei Arbeits­
unfällen und Berufskrankheiten mit Ausnahme der Renten und Sterbegelder, 
Familienleistungen und Leistungen bei Mutterschaft. Die Systeme haben die 
Erbringung dieser Leistungen an Personen zu gewährleisten, die im Hoheitsgebiet 
eines dieser Mitglieder, jedoch nicht in dem des zuständigen Mitglieds wohnen 
oder sich dort aufhalten, und zwar unter den Voraussetzungen und innerhalb der 
Grenzen, die von den betreffenden Mitgliedern einvernehmlich festzulegen sind. 

Artikel 28 

Die Bestimmungen dieses Teils finden auf die Fürsorge keine Anwendung. 
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Artikel 29 

Die Mitglieder können durch be~ondere, im Rahmen der zwischen ihnen 
bestehenden zwei- oder mehrseitigen Ubereinkünfte zu treffende Vereinbarungen 
von den Bestimmungen der Artikel 16 bis 25 und des Artikels 27 unter der 
Bedingung abweichen, daß diese die Rechte und Pflichten anderer Mitglieder 
nicht beeinträchtigen und den Schutz der ausländischen oder Wanderseeleute in 
Angelegenheiten der Sozialen Sicherheit insgesamt mindestens so günstig wie in 
diesen Artikeln regeln. 

TEIL V. RECHTS- UND VERWALTUNGSGARANTIEN 

Artikel 30 

Jeder betroffenen Person ist das Recht einzuräumen, ein Rechtsmittel einzu­
legen, falls die Leistung abgelehnt oder ihre Art, ihr Umfang, ihr Betrag oder ihre 
Qualität strittig ist. 

Artikel 31 

Obliegt die Verwaltung der ärztlichen Betreuung einer einem Parlament ver­
antwortlichen Regierungsstelle, so ist jeder betroffenen Person neben dem in 
Artikel 30 vorgesehenen Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels das Recht 
einzuräumen, eine Beschwerde über die Ablehnung der ärztlichen Betreuung oder 
die Qualität der erhaltenen Betreuung der zuständigen Stelle zur Prüfung zu 
unterbreiten. 

Artikel 32 

Jedes Mitglied hat Vorkehrungen zu treffen, um eine rasche und kostengün­
stige Beilegung von Streitigkeiten zu gewährleisten, zu denen die in den Arti­
keln 13 bis 15 festgelegten Verpflichtungen des Reeders Anlaß geben können. 

Artikel 33 

Die Mitglieder haben die allgemeip'e Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Erbringung der in Anwendung dieses Ubereinkommens vorgesehenen Leistungen 
zu übernehmen und alle hierfür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Artikel 34 

Die Mitglieder haben die allgemeine Verantwortung für die einwandfreie 
Verwaltung der .. Einrichtungen und Dienste zu übernehmen, die bei der Durch­
führung dieses Ubereinkommens mitwirken. 

Artikel 35 

Wird die Verwaltung nicht von einer nach Weisungen der Behörden tätigen 
Einrichtung oder von einer einem Parlament verantwortlichen RegierungsstefIe 
wahrgenommen, so 
a) sind unter durch die innerstaatliche' Gesetzgebung vorgeschriebenen Voraus­

setzungen Vertreter der geschützten Seeleute an der Verwaltung zu beteiligen; 
b) hat die innerstaatliche Gesetzgebung gegebenenfalls die Mitwirkung von Ver­

tretern der Reeder vorzusehen; 
c) kann die innerstaatliche Gesetzgebung auch die Mitwirkung von Vertretern 

der Behörden vorsehen. 
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TEIL VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 36 

Durch dieses Übereinkommen werden das Übereinkommen über die Kran­
kenversicherung der Schiffsleute, 1936, und das Übereinkommen über die Soziale 
Sicherheit der Schiffsleute, 1946, neugefaßt. 

Artikel 37 

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem General­
direktor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 

Artikel 38 

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationa­
len Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Inter­
nationalen Arbeitsamtes eingetragen ist. 

2. Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch 
den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eingetragen worden sind, 
in Kraft. 

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate 
nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 

Artikel 39 

Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, es 
gemäß den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation 
auf die außerhalb des Mutterlandes gelegenen Gebiete anzuwenden, für deren 
internationale Beziehungen es verantwortlich ist. 

Artikel 40 

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach 
Ablauf von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche 
Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. 
Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der 
Eintragung wirksam. 

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines 
Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem 
Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebr'.l.uch macht, bleibt für weitere 
zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Ubereinkommen jeweils nach 
Ablauf von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 

Artikel 41 

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen . Mitglie­
dern der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller 
Ratifikationen und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation 
mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen 
von der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitget~ilt wird, Kenntnis 
gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, zu dem dieses Ubereinkommen in 
Kraft tritt. 
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Artikel 42 

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Gene­
ralsekretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta 
der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe 
der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen. 

Artikel 43 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemei­
nen Konferenz, wann immer er es für nötig erachtet, einen Bericht über die 
Durchführung dieses Übereinkommens und prüft, ob die Frage seiner gänzlichen 
oder teilweisen Neufassung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden 
soll. 

Artikel 44 

1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorlie­
gende Übereinkommen ganz oder teilweise neufaßt, und sieht das neue Überein­
kommen nichts anderes vor, so gilt folgendes: 
a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat 

ungeachtet des Artikels .. 40 ohne weiteres die Wirkung einer sofOI:!igen Kündi­
gung des vorliegenden Ubereinkommens, sofern das neugefaßte Ubereinkom­
men in Kraft getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt d~s Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann 
das vorliegende Ubereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert 
werden. 

2. In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt 
für diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaßte Über­
einkommen ratifiziert haben. 

Artikel 45 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in 
gleicher Weise verbindlich. 
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